
1 von 1 
 

Ber u f s ver band  der  Tanz th er apeu t I nne n De u tsc h l ands  e .V .  ·  Ge yersper gers t r .  25  ·  80689 München 
Te l .  089 /589  79023  ·  Fax :  089/ 54662432  ·   i n fo@btd- tanz therap i e .de  ·  www.btd- tanz therap ie .de  

Amtsger i ch t  F rank fur t  am Main  VR  10  923  
Kon to-Nr . :  1000565521  ·  S tad tspar kass e  München  BLZ :  70 1  50  000  

Erforderliche formale Standards für die Anerkennung als SupervisorIn BTD 
  Stand: Juni 2008 
 
Name:  
 
Vorname: 
 
Geboren: 
 
Anschrift: 
 
Telefon: 
 
 
Ausbildung: 
 
 Anerkennung als AusbilderIn  BTD 

           ○ 
 
Berufliche Erfahrung: 
 
 Nachweis über drei tanztherapeutische Seminare zur Methodik der Supervision oder andere 

Supervisionsfortbildungen (insgesamt mindestens 60 UE).  
           ○ 

 
 Nachweis über selbstverantwortlich durchgeführte Fortbildungen, Workshops, Kongresstätigkeit, 

Veröffentlichungen, wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Tanztherapie oder anderen 
therapeutischen Bereichen.  
           ○ 

 Nachweislich supervidierte, einzel- und gruppentherapeutische Tätigkeit im klinischen oder 
ambulanten Bereich mit mindesten 12 UE Supervision jährlich bis zum jetzigen Zeitpunkt der 
Bewerbung.  
           ○ 

Pionierregelung: 
 

Es besteht die Möglichkeit, als SupervisorIn BTD anerkannt zu werden, wenn die Anerkennung 
zum/zur AusbilderIn BTD bis zum 1.1.2000 erfolgte und  
er/sie sich zur Einhaltung des Ethikkodex verpflichtet. 
 
           ○ 
 
 
 

 
Wichtige Anmerkung!!!!! 
 
UE= Unterrichtseinheit a` 45  Minuten. 
 
 
Wir bitten, dieses Deckblatt den Unterlagen beizufügen und die Reihenfolge der Nachweise einzuhalten. 


